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Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit und ggf. betroffene Systeme (z.B. KIS) samt Zweck:

	|_|	Fernzugriff (SW-Fehleranalyse und -Fehlerbehebung) 
|_|	Fernzugriff (Wartung des Programmes, SW-Updates) 
|_|	SW-Fehleranalyse und –behebung vor Ort 
|_|	Wartung des Programmes / Installation von Updates vor Ort
|_|	SW-Fehleranalyse bei der/beim Auftragsverarbeiter aufgrund des übergebenen Datenträgers
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|	Tausch von defekten HW-Teilen
|_|	Beseitigung von Störungen, Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der HW
|_|	Beratungsleistungen
|_|	Schulung der Nutzerinnen und Nutzer
|_|	Helpdesk-Dienste
|_| 	Systemadministration
|_| 	Backup
|_| 	Hosting
|_|	Sonstige Verarbeitungstätigkeiten: 
	
	Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit: stichwortartig, aber dennoch so detailliert, dass ein unbeteiligter Dritte erkennen kann, worum es sich handelt,  z.B. „Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung“
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